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Sehr geehrter Herr Semsrott,

auf  Ihren  Antrag  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  vom  07.  März 

2020 ergeht folgender 

B e s c h e i d:

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben.
2. Es entstehen keine Gebühren. 

B e g r ü n d u n g:

I. 

Mit  Ihrem  Antrag  begehren  Sie  die  Herausgabe  sämtlicher  aktuellen 

Vorschriften zur Korruptionsprävention, die im Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Anwendung finden. 

Auf Ihren Antrag erteile ich Ihnen folgende Information: 

Für  die  Bundesregierung  ist  die  Richtlinie  derBundesregierung  zur 

Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung“ vom 30. Juli 2004 
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nebst ihren Anlagen sowie das Rundschreiben des BMI zum Verbot der 
Annahme  von  Belohnungen  und  Geschenken  in  der  Bundesverwaltung 

vom  08.  November  2004  verbindlich.  Diesesowie  weitere  Vorschriften 

zur    Korruptionsprävention    finden    sich    unter    anderem    in    einer 
Veröffentlichung des BMI zum Thema, welche Sie auf der Homepage des 

BMI abgerufen und auch in Papierform bestellen können.:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/pu blikationen/
themen/moderne-

verwaltung/korruptionspraevention/korruptionspraevention -

regelungen-zur-integritaet.pdf?__blob=publicationFile&v=9

Darüber hinaus hat das BMZ zusätzliche weitere Regelungen, die ich 

Ihnen diesem Bescheid beigefügt habe.

II.

Diese Auskunft ergeht für Sie gebührenfrei (§ 10 Abs. 1 S. 2 IFG i.V.m. 

der Anlage zu § 1 Abs. 1 IFGGebV, Teil A, Nr. 1.1) 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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